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Landratsamt Fürth – Postfach 1407 – 90507 Zirndorf 

Landratsamt 
Gesundheitsamt 

 

Sehr geehrte Eltern des Kindes / sehr geehrte/r Mitarbeiter/in 

In der Gruppe Ihres Kindes / In Ihrer Gruppe PINGUIN ist am 29.11.2020 ein bestätigter Covid-19-Fall 

aufgetreten. Nach Überprüfung durch die Kitaleitung war ihr Kind/waren Sie mit dem bestätigten Fall 

am 26. – 27.11.2020 in Kontakt.  

Daher teilen wir Ihnen mit diesem Schreiben mit, dass Ihr Kind / Sie  

aufgrund eines engen Kontakts zu einem bestätigten Fall von COVID-19 nach den jeweils geltenden 

Kriterien des Robert Koch-Instituts Kontaktperson der Kategorie 1 ist/sind. Die Kitaleitung lässt 

dem Gesundheitsamt die Daten aller Kontaktpersonen zukommen. Bitte vereinbaren Sie ca. am 7. 

Tag nach dem letzten Kontakt zum Erkrankten über die Online-Plattform des Testzentrums Atzenhof 

einen Termin für Ihr Kind / sich selbst. Das Ergebnis erhalten Sie in der Regel innerhalb von 2-4 Ta-

gen. Bitte lassen Sie uns dieses telefonisch unter der Nummer 0911/97731833 oder per Email  

gesundheitsamt@lra-fue.bayern.de zukommen. 

 

Ihr Kind/ Sie sind durch die vorliegende Mitteilung auf Grund der Allgemeinverfügung „Isolation von 

Kontaktpersonen der Kategorie I, von Verdachtspersonen und von positiv auf das Coronavirus getes-

teten Personen“ (Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege 

vom 18. August 2020, Az. GZ6a-G8000-2020/572, geändert durch Bekanntmachung vom 29. Septem-

ber 2020, Az. G5ASz-G8000-2020/122-622) dazu verpflichtet, sich in Quarantäne zu begeben. Auf die 

in der Allgemeinverfügung genannten Regelungen wird ausdrücklich hingewiesen. Die häusliche Iso-

lation endet, wenn der enge Kontakt zu einem bestätigten Fall mindestens 14 Tage zurückliegt und 

während der Isolation keine für Covid-19 typischen Krankheitssymptome aufgetreten sind. Gegebe-

nenfalls werden Sie / Ihr Kind während der Quarantänezeit vom Gesundheitsamt kontaktiert und 

nach Symptomen befragt. Sollten während dieser Zeit behandlungsbedürftige Krankheitssymptome 

auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kinderarzt, den ärztlichen Bereitschaftsdienst (116117) 

oder den Notarzt.  

Familienmitglieder der Kontaktpersonen unterliegen keinen Quarantäneverordnungen. Ihr Kind / Sie 

sollte/n sich so gut wie möglich von den anderen Mitgliedern des Haushalts fernhalten.  Ergänzende 

Informationen zur Isolation von Kontaktpersonen finden Sie beiliegend. 

Die Quarantäne endet automatisch mit Ablauf des 14. Tages nach dem letzten Kontakt mit dem oben 

genannten COVID-19-Fall, wenn keine Symptome bei Ihrem Kind/ Ihnen auftreten oder vorliegen. 

Das Datum wird auch auf der Bescheinigung vermerkt, die wir Ihnen noch übermitteln. 

 

Je nachdem wie viele Personen der Einrichtung betroffen sind, wird entschieden, ob nur eine einzel-

ne gruppe oder die gesamte Einrichtung für 14 Tage geschlossen werden muss.  

Bleiben Sie gesund!  

Mit freundlichen Grüßen, 

Ihr Gesundheitsamt Fürth (Tel.: 0911-97730)      

mailto:gesundheitsamt@lra-fue.bayern.de

